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Drgan für die Interessen des werktätigen Volkes

31. ) «rh *s « i*g. Nüstviirs «« , Lveitas , d«n 28 . Kepteind «» 1Y17. rrv 227.

Schweres Ringen in Flandern.
Heeresberichte. DieIeuWeBllterlMgngrtei

gegen ihre Gegner.
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Tiefemrddr»Ä einenvoterlonÜNm^

M̂ i-k̂eEleE dem
LiÄff '

ip
°eLonwi». hieraufholt-r-r S-wPiNnftteitec

W-Lêm
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KusiigeBläiter
- as humoristische Leibblaii

Bekanntmachung
or«. L ISIS,7 . 17. « or. U,

betreffend Beschlagnahme von Gtachelbraht und Bestandserhebuna von Stachel-
draht und Stacheldratztmaschinen. Dom 27 . September iyi7.
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Polizei -Verordnung
betreffend

Bester Schutz gegen nächtliche Angriffe ist
dauernde Verdunkelung des Festungsgebietes.

8 ».
Schaufenster und Läden.

c) Die Lampe ist durch einen Schirm so abzublenden,
daß ihr Lichtnicht auf dieStraße fällt. Aufstellung
vonSpiegelnoderanderenreflektierendenGegenständen
gegenüberder Lampe ist verboten,

ä) Die Lampe ist bei Ladenschlußsofort zu löschen,
e) Das Ladeninnereist von der Straße durchVorhänge

innern durch das Schaufensteroder die Türen auf
die Straße fällt. Wo dies nicht möglichist, müssen
die SchaufensterdurchHerablassender Läden oder

§ 2.
Gärten , Höfe pp.

8 s-
Hänfer.

. ) Alle Fenster (auchDachfenster) müssennachMaßgabe
der dafür vorhandenenMittel (Fensterläden, dunkle
Vorhängeusw.) soabgeblendetwerden, daß keinHelles

b) Wer keineMittel zum AbblendenseinerFenster hat,
ist verpflichtet, nur sovielLicht in dem betreffenden

Personen.
^ ^

Oberlichter und nach oben scheinende
Dachfenster

gebrannt werden.
^ z

Fliegcrgefahr.

z s.
Zuwiderhandlungen

deS preußischenGesetzesüber den Belagerungszustandvom
18. Juni 1851 und des Gesetzesvom 11. Dezember1915 mit
Gefängnis bis zu einem Jahr oder Haft oder Geldstrafe bis
zu 1500 Mk. bestraft.

8 7.
DiesePolizeiverordnungtritt am 1.Oktober1917inKraft.

Wilhelmshaven, den 24. September1917.

Zer MllWklNiliMM.



Verhallen
bei Luftangriffen.

Bester Schutz gegen Nachtangriffe und
Pflicht jedes Bürgers ist dauernde

Verdunkelung aller Fenster!
Belm Angriff:

1. Ruhe und Besonnenheit ! Keine Haft!
2 . JnSFrciewirkcndeLichterlöschcnodervollabblcnden ! Notbeleuchtung bereit halten ! Vorsicht mit Gas!

3 . Hauscingänge für Schutzsnchcnde zugänglich mache« !

4 . Aufenthalt im Freien , an Fenstern und Türen gefährlich!
5 . Dachgeschosseverlassen! Schutz unter und hinter massiven Mauern suchen (Fenstcrpfcilersl Keine

größeren Ansammlungen in einzelnen Räumen ! Auch nicht im Keller!

6. Im Freien hinlcgcn, in Vertiefungen , Gräben!

7 . Fuhrwerke halten ! Pferde am nächsten Baum oder Pfahl anbindcn , Deckung suchen.
8 . Straßenbahn halten ! Ausstcigen, Deckung suchen!
9. Bei geplatzten und nicht geplatzten Bomben Räume und Plätze im weiten Umkreise sofort verlassen

und streng meidenI Wegen Explosions - und schwerer Gasvergiftungsgcfahr ! Nichts anrühren I

r Sosort nächster Polizei melden!
10. Beschmutzen des Körpers und der Kleidung mit Flüssigkeiten von Bomben vermeiden!

11 . Einatmen von Gasen vermeiden ! Atem anhalten ! Feuchtes Tuch vor Mund und Nase!
12 . Bei cingeatmeten Gas sofort ins Freie düngen und Arzt holen ! Wenn nötig, künstlicheAtmung.

Acrztlichc Hilfe stellt ans Ansuchen Garnisonarzt (Fernruf : Postamt 1044 ) .

13. Verwundete und Tote läßt Garnisonarzt auf Verlangen abholen (Femrnf : Postamt 1044 ). Zahl
der Abznholcnden, Straße , Hausnummer angcben und ob bereüs ärztliche HUfc zur Stellei

14 . Auch nach dem Angriff keine Ansammlungen und kein unnützes Geschwätz!
15 . Ferngespräche während und unmittelbar nach kinem Fliegerangriff nur in Brand -, Unglücksfällcn,

bei lebensgefährlicher Erkrankung ! Gewähr für Verbindung ist nicht gegeben! Nächste Militär¬

oder Polizeiwache aufsnchenl
IS. Feuermelder nur, für wirklicheBrandfällc benützen!

Sturmläuten der Kirchenglocken und Alarmschlogen der Svlrffnite oder
Kanonenschüffe bedeuten unmlNelbare Gefahr!

Wilhelmshaven , den 24. September 1917.

Der Festungskommandant.
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